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Rechtsprechung

Verfassungsrecht

Art. 2 Abs. 1, Art. 5 i. V. m. Art. 10 Abs. 1 Verfassung des Landes Brandenburg
§§ 522 Abs. 2, 511 Abs. 4 ZPO
Die Verhinderung des Zugangs zu einer Revisionsinstanz verletzt den verfassungsrechtlich verbürgten Anspruch auf effektiven 
Rechtsschutz, wenn sich das Gericht bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 522 Abs. 2 ZPO trotz Anhaltspunkten für eine 
Divergenz nicht hinreichend mit deren Voraussetzungen auseinandersetzt. Solche Anhaltspunkte liegen vor, wenn das 
Verfassungsgericht in einem vorangegangenen Verfassungsbeschwerdeverfahren in demselben zivilrechtlichen Verfahren 
zu den im Verhältnis zu § 522 Abs. 2 ZPO spiegelbildlichen Voraussetzungen des § 511 Abs. 4 ZPO entschieden hat, 
dass dort eine Divergenz nahe lag.*1

Verfassungsgericht des Landes Brandenburg,
Beschluss vom 18. Oktober 2019 – VfGBbg 36/18 –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156

* nichtamtlicher Leitsatz
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Aktenordnung für die Gerichte der
Sozialgerichtsbarkeit des Landes Brandenburg

(AktO-SG)12 

Allgemeine Verfügung des Ministers der Justiz 
und für Europa und Verbraucherschutz

Vom 11. November 2019
(1454-I.036) 

I.

Die Aktenordnung für die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit des 
Landes Brandenburg wird nach Abstimmung zwischen den zu-
ständigen Landesverwaltungen geändert und mit Stand vom  
1. Januar 2020 neu herausgegeben.

Die Aktenordnung wird den Sozialgerichten als PDF-Datei zur 
Verfügung gestellt, die in die Datenverarbeitungssysteme der 
Geschäftsstellen und Serviceeinheiten aufzunehmen ist.

II.

Die Aktenordnung für die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit tritt 
in der neuen Fassung am 1. Januar 2020 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die mit Allgemeiner Verfügung vom 16. November 2018 
(JMBl. S. 113) in Kraft gesetzte Aktenordnung für das Landes-
sozialgericht Berlin-Brandenburg und die Gerichte der Sozial-
gerichtsbarkeit des Landes Brandenburg (Stand: 1. Januar 2019) 
außer Kraft.

Potsdam, den 11. November 2019

Der Minister der Justiz 
und für Europa und Verbraucherschutz

Stefan Ludwig

1 Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung 
des Landes Berlin erlässt mit dieser Allgemeinen Verfügung übereinstimmende 
Verwaltungsvorschriften für das Sozialgericht Berlin.

Allgemeine Verfügungen und Rundverfügungen

Anordnung über die Erhebung von statistischen
Daten in der Sozialgerichtsbarkeit (SG-Statistik)

Allgemeine Verfügung des Ministers der Justiz 
und für Europa und Verbraucherschutz

Vom 14. November 2019
(1441-I.10)

I.

Der Ausschuss für Justizstatistik der Landesjustizverwaltungen 
hat auf seiner letzten Sitzung verschiedene Änderungen der 
Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in der 
Sozialgerichtsbarkeit (SG-Statistik) beschlossen. Aus diesem 
Grund wird den Sozialgerichten und dem Landessozialgericht 
Berlin-Brandenburg ein neuer Sonderdruck der „Anordnung 
über die Erhebung von statistischen Daten in der Sozialgerichts-
barkeit (SG-Statistik) – Stand: 1. Januar 2020“ als PDF-Datei 
zugänglich gemacht.

II.

Die Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in 
der Sozialgerichtsbarkeit (SG-Statistik) tritt in der neuen  
Fassung am 1. Januar 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die All-
gemeine Verfügung des Ministers der Justiz und für Europa und 
Verbraucherschutz vom 23. November 2017 (JMBl. S. 104) 
außer Kraft.

Potsdam, den 14. November 2019

Der Minister der Justiz
und für Europa und Verbraucherschutz

Stefan Ludwig

Anordnung über die Erhebung von statistischen 
Daten in Zivilsachen (ZP-Statistik)

Allgemeine Verfügung des Ministers der Justiz 
und für Europa und Verbraucherschutz

Vom 18. November 2019
(1441-I.19)

I.

Der Ausschuss für Justizstatistik hat auf seiner letzten Sitzung 
verschiedene Änderungen der Anordnung über die Erhebung 
von statistischen Daten in Zivilsachen (ZP-Statistik) beschlos-
sen. Aus diesem Grund wird den Gerichten ein neuer Sonder-
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Anordnung über die Erhebung von statistischen 
Daten in Straf- und Bußgeldverfahren 

(StP/OWi-Statistik)

Allgemeine Verfügung der Ministerin der Justiz 
vom 2. Dezember 2019

(1441-I.22)

I.

Der Ausschuss für Justizstatistik der Landesjustizverwaltungen 
hat auf seiner letzten Sitzung verschiedene Änderungen der 
Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in Straf- 
und Bußgeldverfahren (StP/OWi-Statistik) beschlossen. Aus 
diesem Grund wird den Gerichten ein neuer Sonderdruck der 
„Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in  
Straf- und Bußgeldverfahren (StP/OWi-Statistik) – Stand:  
1. Januar 2020“ als PDF-Datei zugänglich gemacht.

II.

Die Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in 
Straf- und Bußgeldverfahren (StP/OWi-Statistik) tritt in der 
neuen Fassung am 1. Januar 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Allgemeine Verfügung des Ministers der Justiz und für Europa 
und Verbraucherschutz vom 26. Oktober 2016 (JMBl. S. 123) 
außer Kraft.

Potsdam, den 2. Dezember 2019

Die Ministerin der Justiz

Susanne Hoffmann

Anordnung über die Erhebung von statistischen 
Daten bei den Staats- und Amtsanwaltschaften

(StA-Statistik)

Allgemeine Verfügung der Ministerin der Justiz
vom 2. Dezember 2019

(1441-I.33)

I.

Der Ausschuss für Justizstatistik der Landesjustizverwaltungen 
hat auf seiner letzten Sitzung verschiedene Änderungen der 
Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten bei den 
Staats- und Amtsanwaltschaften (StA-Statistik) beschlossen. 
Aus diesem Grund wird den Staatsanwaltschaften und der Ge-
neralstaatsanwaltschaft ein neuer Sonderdruck der „Anordnung 
über die Erhebung von statistischen Daten bei den Staats- und 
Amtsanwaltschaften (StA-Statistik) – Stand: 1. Januar 2020“ 
als PDF-Datei zugänglich gemacht.

druck der „Anordnung über die Erhebung von statistischen 
Daten in Zivilsachen (ZP-Statistik) – Stand: 1. Januar 2020“ als 
PDF-Datei zugänglich gemacht.

II.

Die Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in 
Zivilsachen (ZP-Statistik) tritt in der neuen Fassung am  
1. Januar 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Allgemeine Ver-
fügung des Ministers der Justiz und für Europa und Verbrau-
cherschutz vom 23. November 2017 (JMBl. S. 104) außer Kraft.

Potsdam, den 18. November 2019

Der Minister der Justiz
und für Europa und Verbraucherschutz

Stefan Ludwig

Anordnung über die Erhebung von statistischen 
Daten in der Arbeitsgerichtsbarkeit (ArbG-Statistik)

Allgemeine Verfügung der Ministerin der Justiz
vom 29. November 2019

(1441-I.009)

I.

Der Ausschuss für Justizstatistik der Landesjustizverwaltungen 
hat auf seiner letzten Sitzung verschiedene Änderungen der 
Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in der 
Arbeitsgerichtsbarkeit (ArbG-Statistik) beschlossen. Aus diesem 
Grund wird den Arbeitsgerichten ein neuer Sonderdruck der 
„Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in der 
Arbeitsgerichtsbarkeit (ArbG-Statistik) – Stand: 1. Januar 2020“ 
als PDF-Datei zugänglich gemacht.

II.

Die Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in 
der Arbeitsgerichtsbarkeit (ArbG-Statistik) tritt in der neuen 
Fassung am 1. Januar 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die All-
gemeine Verfügung des Ministers der Justiz und für Europa und 
Verbraucherschutz vom 28. November 2017 (JMBl. S. 105) 
außer Kraft.

Potsdam, den 29. November 2019

Die Ministerin der Justiz

Susanne Hoffmann
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(VwG-Statistik) beschlossen. Aus diesem Grund wird den Ver-
waltungsgerichten ein neuer Sonderdruck der „Anordnung über 
die Erhebung von statistischen Daten in der Verwaltungsge-
richtsbarkeit (VwG-Statistik) – Stand: 1. Januar 2020“ als PDF-
Datei zugänglich gemacht.

II.

Die Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit (VwG-Statistik) tritt in der neu-
en Fassung am 1. Januar 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Allgemeine Verfügung des Ministers der Justiz und für Europa 
und Verbraucherschutz vom 23. November 2017 (JMBl. S. 104) 
außer Kraft.

Potsdam, den 3. Dezember 2019

Die Ministerin der Justiz

Susanne Hoffmann

II.

Die Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten bei 
den Staats- und Amtsanwaltschaften (StA-Statistik) tritt in der 
neuen Fassung am 1. Januar 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Allgemeine Verfügung des Ministers der Justiz und für Europa 
und Verbraucherschutz vom 11. Oktober 2017 (JMBl. S. 94) 
außer Kraft.

Potsdam, den 2. Dezember 2019

Die Ministerin der Justiz

Susanne Hoffmann

Anordnung über die Erhebung von statistischen 
Daten in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

(VwG-Statistik)

Allgemeine Verfügung der Ministerin der Justiz
vom 3. Dezember 2019

(1441-I.23)

I.

Der Ausschuss für Justizstatistik hat auf seiner letzten Sitzung 
verschiedene Änderungen der Anordnung über die Erhebung 
von statistischen Daten in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Personalnachrichten

Ordentliche Gerichtsbarkeit

Ernannt:
zur Richterin/zum Richter: Assessorin Claudia Gutsche, As-
sessor Dr. Thomas Himmelreich, Assessorin Judith Kavermann, 
Assessorin Karina Sander, Assessorin Sofie Sonntag

Ruhestand: 
Justizhauptsekretärin Birgit Tielo aus Zossen

Staatsanwaltschaften

Ernannt:
zum Oberstaatsanwalt: Staatsanwalt Christoph Lange bei der 
Generalstaatsanwaltschaft 

Verwaltungsgerichtsbarkeit

Ernannt:
zum Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht: Richter 
am Verwaltungsgericht Martin Schröder in Frankfurt (Oder); 
zur Richterin: Schirin Mostufi-Zadeh-Haghighi

Sozialgerichtsbarkeit

Ernannt:
zur Vorsitzenden Richterin am Landessozialgericht – R 3 –/
zum Vorsitzenden Richter am Landessozialgericht – R 3 –: 
Richterin am Landessozialgericht Birgit Henrichs und Richter 
am Landessozialgericht Stephan Korte; zur Richterin am  
Sozialgericht (weitere aufsichtführende Richterin) – R 2 –: 
Richterin am Sozialgericht Dr. Claudia Matusch in Potsdam; 
zur Richterin am Sozialgericht – R 1 –: Richterin Linda  
Böning und Richterin Edith Schmidt in Frankfurt (Oder)
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Justizvollzug

Ruhestand:
Justizvollzugshauptsekretärin Heidrun Hötzel in Cottbus-Dis-
senchen und Justizvollzugshauptsekretär Peter Stranz in Bran-
denburg an der Havel 

Finanzgerichtsbarkeit

Ernannt:
zur Vorsitzenden Richterin/zum Vorsitzenden Richter:  
Richterin am Finanzgericht Martina Stellmacher und Richter 
am Finanzgericht Markus Möller in Cottbus

Ausschreibungen

Ministerium der Justiz

I.

Es wird Bewerbungen für die folgende Stelle entgegengesehen:

– bei der Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg

 eine Stelle für eine Generalstaatsanwältin oder einen  
Generalstaatsanwalt

 (Besoldungsgruppe R 6 BbgBesO).

Die Generalstaatsanwaltschaft ist eine Justizoberbehörde im 
Land Brandenburg mit ca. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaatsanwalt steht 
nicht nur der Generalstaatsanwaltschaft mit den damit verbun-
denen vielseitigen Führungs- und Organisationsaufgaben im 
Dienste einer effizienten Strafverfolgung vor, sondern übt zudem 
die Dienst- und Fachaufsicht über die vier Staatsanwaltschaften 
des Landes Brandenburg aus und trägt damit die Verantwortung 
für deren insgesamt ca. 630 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Gesucht wird dementsprechend eine hochqualifizierte Persön-
lichkeit, die in besonderer Weise geeignet ist, den Führungs-, 
Organisations- und Repräsentationsaufgaben des Amtes gerecht 
zu werden. Erforderlich sind hervorragende Rechtskenntnisse, 
eine ausgeprägte Führungskompetenz, ein hohes Verantwor-
tungsgefühl, ein besonderes Organisationstalent, Innovations-
bereitschaft, eine vorbildliche Berufsauffassung, große Belast-
barkeit sowie eine besondere Fähigkeit zur kooperativen Zu-
sammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die 
Befähigung zu sachleitender Kommunikation wird ebenso er-
wartet wie eine hohe soziale Kompetenz.

Bewerberinnen und Bewerber sollen über langjährige staatsan-
waltschaftliche Erfahrungen verfügen. Zudem müssen sie fun-
dierte Kenntnisse in der Justizverwaltung aufweisen, welche 
durch die Wahrnehmung einer mehrjährigen leitenden Tätigkeit 
in einer Staatsanwaltschaft oder in einem Gericht oder in einem 
Justizministerium dokumentiert wird.

Da in diesem Bereich Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie 
besonders aufgefordert, sich zu bewerben. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück-
sichtigt.

Bewerbungen sind bis zum 31. Januar 2020 auf dem Dienstweg 
an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Hein-
rich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre 
Personalakten durch die Mitglieder des Gesamtstaatsanwalts-
rates einverstanden sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Bewerberinnen und 
Bewerber eine Mitteilung des Bundesbeauftragten für die Un-
terlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik zur Feststellung einer hauptamtlichen 
oder inoffiziellen Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst ein-
geholt wird.

II.

Es wird – unter dem Vorbehalt der haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen – Bewerbungen für die folgende Stelle entgegenge-
sehen:

– bei dem Landgericht Cottbus

 eine Stelle für eine Präsidentin oder einen Präsidenten des 
Landgerichts

 (Besoldungsgruppe R 5 BbgBesO)

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis-
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. für das Land Brandenburg vom  
17. Dezember 2007, S. 180 ff., Bezug genommen.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück-
sichtigt.

Bewerbungen sind bis zum 15. Januar 2020 auf dem Dienstweg 
an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Hein-
rich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre 
Personalakten durch die Mitglieder des Präsidialrates und des 
Richterwahlausschusses einverstanden sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Bewerberinnen und 
Bewerber eine Mitteilung des Bundesbeauftragten für die Un-
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Vorbereitungsdienst mit der Staatsprüfung wird verzichtet, 
wenn die Bewerberin/der Bewerber als Notarin/Notar in 
einem Staatlichen Notariat tätig war oder zehn Jahre als 
Juristin/Jurist gearbeitet hat und notarspezifische Kenntnisse 
nachweist.

Nach § 7 Absatz 1 der Bundesnotarordnung soll zur hauptbe-
ruflichen Amtsausübung als Notarin/Notar in der Regel nur be-
stellt werden, wer einen dreijährigen Anwärterdienst als Notar-
assessorin/Notarassessor geleistet hat und sich im Anwärter-
dienst der Notarkammer des Landes befindet, in dem sie oder 
er sich um die Bestellung bewirbt.

Es besteht die Verpflichtung zur Übernahme der Aktenverwal-
tung der Urkundengeschäfte der Amtsvorgängerin.

Bewerbungen sind in dreifacher Ausfertigung an das Ministeri-
um der Justiz des Landes Brandenburg, Abteilung II – Notaran-
gelegenheiten –, Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu 
richten und müssen bis zum 15. Januar 2020 eingegangen sein. 
Sie haben die in Abschnitt II Nummer 3 der Allgemeinen Ver-
fügung des Ministers der Justiz und für Europa und Verbrau-
cherschutz über die Angelegenheiten der Notarinnen und Notare 
(AVNot) vom 6. Mai 2014 (JMBl. S. 68), die zuletzt durch die 
Allgemeine Verfügung vom 16. Mai 2017 (JMBl. S. 42) geändert 
worden ist, vorgesehenen Angaben zu enthalten.

V.

Rücknahme einer Stellenausschreibung

Die im Justizministerialblatt für das Land Brandenburg vom  
15. Juli 2019 veröffentlichte Ausschreibung einer Stelle für die 
Leiterin/den Leiter der Abteilung II – Öffentliches Recht, 
 Privatrecht und Strafrecht – im damaligen Ministerium der Justiz 
und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg 
(Besoldungsgruppe B 5 BbgBesO) wird zurückgenommen.

terlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik zur Feststellung einer hauptamtlichen 
oder inoffiziellen Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst ein-
geholt wird.

III.

Es wird – vorbehaltlich der haushaltsrechtlichen Vorausset-
zungen – Bewerbungen für die folgende Stelle entgegengesehen:

– bei dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg

 eine Stelle für eine Richterin oder einen Richter (auf  
Probe oder kraft Auftrags)

 (Besoldungsgruppe R 1 BbgBesO).

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis-
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im Justizministerialblatt vom 17. Dezember 2007, 
S. 180 ff., sowie auf die „Gemeinsame Allgemeine Verfügung 
über die Anforderungen für die Eingangs- und Beförderungs-
ämter im richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Dienst  
(AnforderungsAV)“ der Senatorin für Justiz und der Senatorin 
für Integration, Arbeit und Soziales vom 5. Dezember 2007, 
veröffentlicht im Amtsblatt für Berlin vom 14. Dezember 2007,  
S. 3204 ff., Bezug genommen.

Da in diesen Bereichen Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie 
besonders aufgefordert, sich zu bewerben (§ 7 Absatz 4 LGG 
Brandenburg).

Eine Teilzeitbeschäftigung ist gemäß §§ 4, 5 BbgRiG möglich.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber und ihnen 
Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.

Bewerbungen sind bis zum 15. Januar 2020 auf dem Dienstweg 
an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Hein-
rich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten. 

IV.

Es wird Bewerbungen entgegengesehen 

für die Neubesetzung
einer Notarstelle in Spremberg

zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

Die Bewerberinnen/Bewerber müssen

– die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Rich-
tergesetz erlangt haben

oder

– ein rechtswissenschaftliches Studium an einer Universität 
oder Hochschule der ehemaligen DDR mit dem Staatsexa-
men abgeschlossen und einen zweijährigen Vorbereitungs-
dienst mit einer Staatsprüfung absolviert haben. Auf den 
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triebsgefahr seines Fahrzeugs an, die es mit 30 % als leicht 
erhöht bemaß, weil es sich in Bewegung befunden habe. Die 
Beschwerdeführerin habe hingegen beim Öffnen der Tür gegen 
§ 14 Abs. 1 Straßenverkehrsordnung (StVO) verstoßen. Wenn 
das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG Frankfurt) für 
Fallgestaltungen wie der vorliegenden von einer hälftigen Scha-
densteilung ausgehe, überzeuge dies nicht: Soweit das OLG 
Frankfurt auf die nach § 1 StVO bestehenden Rücksichtnahme-
pflichten verweise, träfen diese beide Verkehrsteilnehmer zwar 
gleichmäßig. Die Beschwerdeführerin habe aber auch den in  
§ 14 Abs. 1 StVO normierten Sorgfaltspflichten beim Ein- und 
Aussteigen genügen müssen, und § 9 Abs. 1 StVO sei, anders 
als vom OLG Frankfurt angenommen, auf einem öffentlichen 
Parkplatz für Fälle der vorliegenden Art nicht anzuwenden. Dass 
auf einem Parkplatz generell erhöhte Anforderungen an Auf-
merksamkeit und Umsichtigkeit zu stellen seien, sei nicht maß-
geblich; ausschlaggebend für die Beurteilung der Haftungsver-
teilung sei vielmehr allein die konkrete Unfallsituation. Diese 
sei vorliegend durch eine angemessene Geschwindigkeit des 
einfahrenden Fahrzeugs des Unfallgegners von 5 km/h (Schritt-
geschwindigkeit) gekennzeichnet. Die Einhaltung einer Ge-
schwindigkeit, die stets ein rechtzeitiges Stoppen des Fahrzeugs 
vor einer sich öffnenden Fahrzeugtür im Moment des Türöffnens 
ermögliche, könne von einem in eine Parkbucht einfahrenden 
Fahrzeugführer praktisch nicht verlangt werden. Die Berufung 
hatte das Amtsgericht nicht zugelassen, da die Voraussetzungen 
des § 511 Abs. 4 ZPO „ersichtlich nicht gegeben“ seien.

Das daraufhin von der Beschwerdeführerin angerufene Verfas-
sungsgericht stellte mit Beschluss vom 17. Februar 2017  
(VfGBbg 97/15, https://verfassungsgericht.brandenburg.de) fest, 
dass das amtsgerichtliche Urteil die Beschwerdeführerin in  
ihrem Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz aus Art. 10 der 
Landesverfassung (LV) in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprin-
zip verletzt, soweit die Berufung nicht zugelassen wurde, und 
hob es insoweit auf. Es liege ein verfassungsrechtlich relevantes 
Begründungsdefizit vor, da das Amtsgericht eine nachvollzieh-
bare Begründung für die Nichtzulassung der Berufung nicht 
gegeben habe. Eine Zulassung gemäß § 511 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 
Alt. 3 ZPO habe nahegelegen, da (erhebliche) Anhaltspunkte 
für das Vorliegen einer Divergenz und damit für die Erforder-
lichkeit einer Berufungsentscheidung zur Sicherung einer ein-
heitlichen Rechtsprechung bestanden hätten. Denn das Amtsge-
richt habe sich ausdrücklich in Widerspruch zu einer Entschei-
dung des Oberlandesgerichts Frankfurt (Urteil vom 9. Juni 2009 
– 3 U 211/08 –, NJW 2009, 3038 ff.) gesetzt und den von diesem 
aufgestellten Rechtssatz für grundsätzlich nicht anwendbar er-
klärt. Das OLG Frankfurt gehe davon aus, dass bei einer Kolli-
sion zwischen einem in eine Parkbucht einfahrenden Fahrzeug 
mit der sich zeitgleich öffnenden Tür eines in der angrenzenden 
Parkbucht geparkten Fahrzeugs kein Anscheinsbeweis zulasten 
des Einfahrenden gelte, weil dem die Regelung des § 14 StVO 
zulasten des Türöffnenden entgegenstehe. Vielmehr sei bei einer 
derartigen Kollision in der Regel, ungeachtet besonderer Um-
stände des Einzelfalles, von einer hälftigen Haftungsteilung 
auszugehen. Das Amtsgericht habe hingegen den davon abwei-
chenden eigenen Rechtssatz aufgestellt, dass die Frage der Haf-
tungsverteilung allein nach Maßgabe der Umstände des Einzel-
falls zu beantworten sei. Halte der Führer des einparkenden 

Verfassungsrecht

Art. 2 Abs. 1, Art. 5 i. V. m. Art. 10 Abs. 1 Verfassung des 
Landes Brandenburg 3

§§ 522 Abs. 2, 511 Abs. 4 ZPO

Die Verhinderung des Zugangs zu einer Revisionsinstanz 
verletzt den verfassungsrechtlich verbürgten Anspruch auf 
effektiven Rechtsschutz, wenn sich das Gericht bei der Prü-
fung der Voraussetzungen des § 522 Abs. 2 ZPO trotz An-
haltspunkten für eine Divergenz nicht hinreichend mit deren 
Voraussetzungen auseinandersetzt. Solche Anhaltspunkte 
liegen vor, wenn das Verfassungsgericht in einem vorangegan-
genen Verfassungsbeschwerdeverfahren in demselben zivil-
rechtlichen Verfahren zu den im Verhältnis zu § 522 Abs. 2 
ZPO spiegelbildlichen Voraussetzungen des § 511 Abs. 4 
ZPO entschieden hat, dass dort eine Divergenz nahe lag.**

Verfassungsgericht des Landes Brandenburg,
Beschluss vom 18. Oktober 2019 – VfGBbg 36/18 –

Gründe:

A.

Die Beschwerdeführerin wendet sich mit ihrer Verfassungsbe-
schwerde gegen die Zurückweisung ihrer Berufung durch das 
Landgericht Cottbus im Rahmen eines zivilrechtlichen Verkehrs-
unfallprozesses. Der vorliegenden Verfassungsbeschwerde ist 
eine erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen die erstinstanz-
liche Entscheidung des Amtsgerichts Königs Wusterhausen 
vorausgegangen (VfGBbg 97/15), das zunächst die Berufung 
nicht zugelassen hatte. 

I.

Die Beschwerdeführerin hatte ihren Pkw auf einem öffentlich 
zugänglichen Parkplatz in einer senkrecht zur Fahrtrichtung 
angeordneten Parktasche geparkt. Während der Beklagte des 
Ausgangsverfahrens und hiesige Beteiligte zu 1. (im Folgenden: 
Unfallgegner) mit einem Pkw in die angrenzende Parktasche 
einfuhr, öffnete sie die Fahrertür. Diese kollidierte mit dem Pkw 
des Unfallgegners. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Die 
Beschwerdeführerin verlangte von dem Unfallgegner, nachdem 
er einen Teil ihrer Forderung bezahlt hatte, vor dem Amtsgericht 
Königs Wusterhausen einen weiteren Zahlungsbetrag. Dabei 
bewertete sie ihren eigenen Haftungsanteil mit 50 %. 

Ihrer Klage gab das Amtsgericht nur teilweise statt und wies sie 
in Höhe von 550,05 Euro ab. Es legte Haftungsanteile von  
30 % des Unfallgegners und 70 % der Beschwerdeführerin zu-
grunde. Dem Unfallgegner sei kein Verschuldensvorwurf zu 
machen, da seine Geschwindigkeit nicht unangepasst gewesen 
sei. Zu seinen Lasten setzte das Amtsgericht lediglich die Be-

* Die Auswahl der abgedruckten Entscheidungen bedeutet keine amtliche Stel-
lungnahme zu ihrem Inhalt.

** nichtamtlicher Leitsatz

Rechtsprechung*
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deren erhöhten Pflichten aus § 14 StVO ausfallen“, wie vom 
Amtsgericht zutreffend erkannt worden sei. 

Die Beschwerdeführerin nahm zu dem Hinweis dahingehend 
Stellung, dass bei Unfallkonstellationen wie der vorliegenden 
in der Regel von einer hälftigen Schadensteilung auszugehen 
sei. Besondere Umstände des Einzelfalls, die eine abweichende 
Haftungsquote begründen könnten, lägen nicht vor. Dem Un-
fallgegner sei anzulasten, dass er sich nicht vergewissert habe, 
ob Insassen aus dem Wagen der Beschwerdeführerin noch hät-
ten aussteigen wollen. 

Mit Beschluss vom 28. März 2018, der Beschwerdeführerin 
zugestellt am 16. April 2018, wies das Landgericht Cottbus die 
Berufung gemäß § 522 Abs. 2 ZPO zurück und nahm zur Be-
gründung auf den vorangegangenen Hinweis Bezug. Auch nach 
den weiteren Ausführungen der Beschwerdeführerin sei davon 
auszugehen, dass eine schuldhafte Pflichtverletzung des Unfall-
gegners rechtsfehlerfrei nicht festgestellt worden sei. Die Kol-
lision begründe nur einen Anscheinsbeweis zulasten der Be-
schwerdeführerin, nicht aber auch für ein schuldhaftes Verhalten 
des Unfallgegners. Dass der Unfallgegner sich ggf. nicht darü-
ber vergewissert habe, ob Insassen aus dem Pkw der Beschwer-
deführerin hätten aussteigen wollen, sei zum einen nicht bewie-
sen und spreche zum anderen auch nicht zwingend für sein 
Verschulden, da er – auch wenn er Insassen im Inneren des Pkw 
registriert hätte – darauf habe vertrauen dürfen, dass diese sich 
verkehrsgerecht verhalten und vor dem Aussteigen aufpassen 
würden, dass beim Türöffnen kein anderes Fahrzeug zu Schaden 
komme. Die notwendige Abwägung im Einzelfall habe das 
Amtsgericht ohne Rechtsfehler vorgenommen, woran das Be-
rufungsgericht daher gebunden sei. 

II.

Mit der am 15. Juni 2018 erhobenen Verfassungsbeschwerde 
wendet sich die Beschwerdeführerin gegen den Beschluss des 
Landgerichts Cottbus vom 28. März 2018. 

Sie rügt eine Verletzung ihres Anspruchs auf effektiven Rechts-
schutz gemäß Art. 10 i. V. m. Art. 2 Abs. 5 Satz 2 Verfassung des 
Landes Brandenburg (LV). Diesen Anspruch habe das Landge-
richt verletzt, indem es gemäß § 522 Abs. 2 ZPO durch Beschluss 
entschieden habe, obwohl dessen Voraussetzungen nicht vorge-
legen hätten. Das Landgericht habe nicht annehmen dürfen, dass 
das Verfahren keine grundsätzliche Bedeutung habe; es habe sich 
mit diesen Voraussetzungen nicht auseinandergesetzt. Die  
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung hätte eine Ent-
scheidung durch Urteil unter Zulassung der Revision erfordert. 
Denn das Landgericht weiche – ebenso wie erstinstanzlich das 
Amtsgericht – in einer Rechtsfrage von der im Beschluss des 
Verfassungsgerichts vom 17. Februar 2017 erläuterten Recht-
sprechung eines höherrangigen Gerichts (des OLG Frankfurt am 
Main) ab. Das Landgericht habe einen eigenen, von dem des 
OLG Frankfurt abweichenden Rechtssatz aufgestellt, indem es 
entschied, dass es für die Haftungsverteilung allein auf die Um-
stände des Einzelfalls ankomme. Ferner habe es in Widerspruch 
zum OLG Frankfurt einen Anscheinsbeweis für das Verschulden 
des die Tür öffnenden Unfallbeteiligten (hier: der Beschwerde-
führerin) angenommen und dem einfahrenden Unfallbeteiligten 
zugebilligt, dass er, wenngleich er nicht erkennen könne, ob sich 
im geparkten Fahrzeug Personen befänden, darauf vertrauen 
dürfe, dass diese beim Aussteigen Schäden vermeiden würden.

Fahrzeugs Schrittgeschwindigkeit ein, könne ihn ein Verschul-
densvorwurf nicht treffen. Bei diesen Ausführungen des Amts-
gerichts handele es sich weder um eine bloße Subsumtionsab-
weichung noch um eine Abweichung auf tatsächlichem Gebiet. 
Das Amtsgericht habe nicht lediglich eine tatrichterliche Wür-
digung im Einzelfall vorgenommen. Anderes gelte auch nicht 
deshalb, weil das Oberlandesgericht Frankfurt die Geschwin-
digkeit des Einparkenden als wesentliches Kriterium der ihn 
treffenden Sorgfaltspflicht angesehen habe; vielmehr sei es 
unter Einbeziehung dieses Kriteriums zum Grundsatz gleichge-
lagerter Sorgfaltspflichten der Beteiligten gelangt. 

Mit weiterem Urteil vom 11. Juli 2017 ließ das Amtsgericht 
Königs Wusterhausen daraufhin die Berufung gegen das Urteil 
vom 27. Oktober 2015 zu. Diese legte die Beschwerdeführerin 
ein, soweit sie in Höhe von 436,05 Euro mit ihrer Klage abge-
wiesen worden war. Zur Begründung führte sie an, in Über-
einstimmung mit der „bundesweiten Rechtsprechung“ treffe den 
Unfallgegner eine Haftungsquote von 50 %, nicht aber nur von 
30 %, wie vom Amtsgericht angenommen. Zwar habe sich die 
Beschwerdeführerin analog § 14 Abs. 1 StVO ein 50-prozentiges 
Mitverschulden wegen des Öffnens der Tür anrechnen zu lassen. 
Der Unfallgegner habe aber gegen das Gebot der gegenseitigen 
Rücksichtnahme aus § 1 StVO verstoßen. Er habe auf einem 
öffentlichen Parkplatz jederzeit damit rechnen müssen, dass in 
einem unmittelbar nebenan geparkten Fahrzeug eine Person sitze 
und zum Aussteigen die Tür öffne. Umstände des Einzelfalls, 
die eine abweichende Beurteilung rechtfertigen würden, lägen 
nicht vor. Zudem wies sie darauf hin, dass nach dem Beschluss 
des Verfassungsgerichts vom 17. Februar 2017 die Sache grund-
sätzliche Bedeutung habe und der Sicherung der Einheitlichkeit 
der Rechtsprechung dienen könne.

Das Landgericht Cottbus wies mit Beschluss vom 13. Februar 2018 
darauf hin, dass es beabsichtige, die Berufung gemäß  
§ 522 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen. Die Voraussetzungen dieser 
Vorschrift bejahte das Landgericht, weil der Rechtssache keine 
grundsätzliche Bedeutung zukomme und weder die Fortbildung 
des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-
chung eine Entscheidung des Berufungsgerichts erfordere. Das 
Amtsgericht habe mit zutreffenden Erwägungen auf eine Haf-
tungsquote „von jedenfalls 70 %“ zulasten der Beschwerdefüh-
rerin erkannt. Es spreche ein Anscheinsbeweis für eine Sorg-
faltswidrigkeit des/der Türöffners/in. Ihr habe beim Aussteigen 
eine gesteigerte Sorgfaltspflicht nach § 14 StVO oblegen, die 
sie offensichtlich schuldhaft verletzt habe. Zulasten des Unfall-
gegners sei allein die allgemeine Betriebsgefahr seines Fahr-
zeugs zu berücksichtigen, da ein konkretes Verschulden weder 
vorgetragen noch bewiesen sei. Das Amtsgericht habe im Rah-
men seines Ermessens ohne Rechtsfehler auf Grundlage der 
festgestellten Tatsachen die Quote vertretbar bestimmt, woran 
das Berufungsgericht gemäß § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO gebunden 
sei. Eine von der Beschwerdeführerin angeführte einheitliche 
Rechtsprechung, nach der in Konstellationen wie der vorlie-
genden stets von je hälftigen Verursachungsanteilen auszugehen 
sei, gebe es nicht. Die Beschwerdeführerin zitiere lediglich zwei 
Entscheidungen, denen aber viele andere Entscheidungen – von 
denen das Landgericht beispielhaft fünf benennt – entgegen-
stünden, die eine weit überwiegende bis vollständige Haftung 
der türöffnenden Person annähmen. Richtigerweise sei daher 
die „Entscheidung immer anhand der konkreten Umstände des 
Einzelfalles – und nicht schematisch – zu treffen“ und dürfe „in 
aller Regel zum Nachteil des/der Türöffners/in wegen dessen/
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darf insbesondere der Zugang zur nächsten Instanz nicht von 
Voraussetzungen abhängig gemacht werden, die unerfüllbar oder 
unzumutbar sind oder den Zugang in einer Weise erschweren, 
die aus Sachgründen nicht zu rechtfertigen ist (Beschlüsse vom 
30. November 2018 – VfGBbg 46/17 –, vom 21. April 2017 – 
VfGBbg 91/15 –, vom 19. November 2010 – VfGBbg 26/10 –, 
https://verfassungsgericht.brandenburg.de, sowie LVerfGE 10, 
257, LVerfGE 9, 88, 93; BVerfGE 112, 185, 207 f., juris Rn.  
88 f., m. w. N.). Das Recht auf Gewährung effektiven Rechts-
schutzes aus Art. 10 LV i. V. m. dem Rechtsstaatsprinzip schützt 
damit nicht vor jeder fehlerhaften Anwendung der Prozessord-
nung, sondern setzt eine objektiv willkürliche Verkürzung des 
Instanzenzuges voraus (vgl. Beschluss vom 30. November 2018 
– VfGBbg 46/17 –; zu § 511 Abs. 4 ZPO: BVerfG, Beschluss 
vom 14. Februar 2018 – 1 BvR 2120/16 –, Rn. 18, juris;  
vgl. BVerfG, Beschluss vom 15. Dezember 1999 – 1 BvR 
1904/95 –; BGH, Urteil vom 4. März 2011 – V ZR 123/10 –, 
Rn. 8, juris; BVerfGE 101, 331-360, Rn. 118, BGH, Beschluss 
vom 19. Mai 2004 – I-a ZB 182/03 –, Rn. 10, juris, jeweils zum 
Recht auf den gesetzlichen Richter).

Lässt ein Fachgericht ein Rechtsmittel nicht zu, müssen die 
Entscheidungsgründe das Verfassungsgericht in die Lage ver-
setzen zu überprüfen, ob das Gericht dabei ein von der jewei-
ligen Rechtsordnung grundsätzlich eröffnetes Rechtsmittel in-
effektiv gemacht hat (Beschluss vom 17. Februar 2017  
– VfGBbg 97/15 –, https://verfassungsgericht.brandenburg.de; vgl. 
BVerfG, Beschlüsse vom 23. April 2014 – 1 BvR 2851/13 –,  
Rn. 23 f., juris, vom 21. März 2012 – 1 BvR 2365/11 –, juris, 
und vom 26. April 2010 – 1 BvR 1991/09 –, juris Rn. 16 f., zu 
§ 511 Abs. 4 ZPO, m. w. N., jeweils zur Verletzung des Rechts 
auf den gesetzlichen Richter aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG). 
Der Anspruch auf effektiven Rechtsschutz kann ebenso wie 
durch die (ausdrückliche) Nichtzulassung der Revision in einem 
Berufungsurteil durch die Wahl der Beschlussform des § 522 
Abs. 2 ZPO berührt sein. Denn Auslegung und Anwendung des 
§ 522 Abs. 2 Satz 1 ZPO haben im Zivilprozess Einfluss auf die 
Anfechtbarkeit der Entscheidung über die Berufung, wenn der 
einstimmige Beschluss über die Zurückweisung der Berufung den 
Instanzenzug abschließt (Beschlüsse vom 30. November 2018 
– VfGBbg 46/17 –, vom 21. April 2017 – VfGBbg 91/15 –; vgl. 
zu § 522 ZPO a. F.: BVerfG, Beschluss vom 3. März 2014  
– 1 BvR 2534/10 –, juris Rn. 21). Darin liegt kein Widerspruch 
zu dem Grundsatz, dass letztinstanzliche Entscheidungen nicht 
von Verfassungs wegen begründet werden müssen (Beschluss 
vom 17. Februar 2017 – VfGBbg 97/15 –, https://verfassungs-
gericht.brandenburg.de; vgl. BVerfGE 50, 287, 289 f.). Die 
Begründungsobliegenheit folgt in dieser Konstellation aus Art. 
10 LV i. V. m. dem Rechtsstaatsgebot. Denn ein Gericht, das 
den Zugang zur nächsten Instanz versperrt, entscheidet unan-
fechtbar über die Erreichbarkeit von höherinstanzlichem Rechts-
schutz im konkreten Fall. Gibt das Fachgericht keine nachvoll-
ziehbare Begründung seiner Nichtzulassungsentscheidung und 
erhellt sich diese auch nicht aus dem Zusammenhang, kommt 
eine Aufhebung durch das Verfassungsgericht dann in Betracht, 
wenn die Zulassung des Rechtsmittels nahegelegen hätte (Be-
schluss vom 17. Februar 2017 – VfGBbg 97/15 –, https://ver-
fassungsgericht.brandenburg.de; BVerfG, Beschluss vom  
3. März 2014 – 1 BvR 2534/19 –, juris, Rn. 20; BVerfG, Be-
schluss vom 23. April 2014 – 1 BvR 2851/13 –, Rn. 23 f., juris; 
vgl. BVerfG, Beschluss vom 30. August 2010 – 1 BvR 1631/08 –, 
Rn. 48 ff., juris, und Beschluss vom 21. März 2012 – 1 BvR 
2365/11 –, juris). 

III.

Für den Unfallgegner und Beteiligten zu 1. sowie die Präsiden-
tin des Landgerichts Cottbus bestand Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Die Verfahrensakte ist beigezogen worden.

B.

Die Verfassungsbeschwerde hat Erfolg.

1. Sie ist zulässig. 

a. Der Rechtsweg ist gemäß § 45 Abs. 2 Satz 1 Verfassungsge-
richtsgesetz Brandenburg (VerfGGBbg) erschöpft. Gegen den 
Beschluss des Landgerichts war ein weiteres Rechtsmittel man-
gels Zulassung der Revision und angesichts des 20.000,00 Euro 
nicht übersteigenden Wertes des Beschwerdegegenstandes nicht 
statthaft (§ 522 Abs. 3, § 543 Abs. 1, § 544 ZPO i. V. m. § 26 
Nr. 8 EGZPO).

b. Die am 15. Juni 2018 erhobene Verfassungsbeschwerde wahrt 
die Zwei-Monats-Frist des § 47 Abs. 1 VerfGGBbg ab Zustel-
lung des angegriffenen Beschlusses am 16. April 2018. 

c. Die Beschwerdeführerin hat auch eine entscheidungserheb-
liche Grundrechtsverletzung des Anspruchs auf effektiven 
Rechtsschutz den Anforderungen der § 20 Abs. 1 Satz 2, § 46 
VerfGGBbg entsprechend dargelegt. Sie hat unter Verweis auf 
den vorangehenden Beschluss des Verfassungsgerichts vom  
17. Februar 2017 zum Aktenzeichen VfGBbg 97/15 aufgezeigt, 
dass das Landgericht Cottbus im Anschluss an das Amtsgericht 
Königs Wusterhausen einem abstrakten Rechtssatz eines  
höherrangigen Gerichts, des Oberlandesgerichts Frankfurt am 
Main, widersprochen und dennoch die Voraussetzungen des  
§ 522 Abs. 2 Satz 1 ZPO ohne Auseinandersetzung mit den 
Voraussetzungen der grundsätzlichen Bedeutung der Angele-
genheit bejaht habe. Dadurch erscheint eine Verletzung des 
Rechts auf effektiven Rechtsschutz der Beschwerdeführerin 
zumindest möglich.

2. Die Verfassungsbeschwerde ist begründet. Die Entscheidung 
des Landgerichts Cottbus verletzt die Beschwerdeführerin in 
ihrem Anspruch auf effektiven Rechtsschutz.

a. Die aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 2 Abs. 1, Art. 5 LV)  
i. V. m. Art. 10 Abs. 1 LV abzuleitende Garantie effektiven 
Rechtsschutzes gewährleistet nicht nur den Zugang zu den Ge-
richten sowie eine verbindliche Entscheidung durch den Richter 
aufgrund einer grundsätzlich umfassenden tatsächlichen und 
rechtlichen Prüfung des Streitgegenstandes. Sie beeinflusst viel-
mehr auch die Auslegung und Anwendung derjenigen gesetz-
lichen Bestimmungen, die für die Eröffnung des Rechtszuges 
und die Beschreitung eines Instanzenzuges von Bedeutung sind. 
Sie begründet dabei zwar keinen Anspruch auf die Eröffnung 
eines Instanzenzuges; die Entscheidung über den Umfang des 
Rechtsmittelzuges bleibt vielmehr dem Gesetzgeber überlassen 
(BVerfG, Beschluss vom 3. März 2014 – 1 BvR 2534/10 –, 
juris Rn. 19, m. w. N.). Hat sich der Gesetzgeber jedoch für die 
Eröffnung einer weiteren Instanz entschieden und sieht die be-
treffende Prozessordnung dementsprechend ein Rechtsmittel 
vor, darf ein Gericht dieses Rechtsmittel nicht ineffektiv machen 
und für den Beschwerdeführer „leerlaufen“ lassen. Bei der Aus-
legung und Anwendung der verfahrensrechtlichen Vorschriften 
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Jedoch hätte das Landgericht sich mit der Möglichkeit des Vor-
liegens einer Divergenz auseinandersetzen müssen, um den 
dargelegten verfassungsrechtlichen Maßstäben zu genügen. 
Denn das Vorliegen einer Divergenz lag hier nahe.

Das Verfassungsgericht hatte ausgeführt, dass die Annahme des 
Amtsgerichts, ein Verschulden des Einparkenden liege nicht vor, 
wenn dieser mit Schrittgeschwindigkeit in eine Parklücke ein-
fahre, sodass dann im Umkehrschluss die Tür öffnende Person 
ein alleiniges Verschulden treffe, von einem seitens des OLG 
Frankfurt aufgestellten Rechtssatz abweiche. Denn die Aussage 
des Amtsgerichts führe regelmäßig zu einer Haftungsquote der 
Tür öffnenden Person von mehr als 50 %. Es handele sich nicht 
lediglich um eine Divergenz auf tatsächlichem Gebiet. Dies 
gelte auch unter Berücksichtigung dessen, dass das OLG Frank-
furt die Geschwindigkeit des Einfahrenden in seinen Kriterien-
katalog zur Sorgfaltsplicht einbezogen habe (Beschluss vom  
17. Februar 2017 – VfGBbg 97/15). 

Das Landgericht hingegen ist der Ansicht, dass die Abwägung 
im amtsgerichtlichen Urteil von dem fehlenden Verschulden des 
Unfallbeteiligten und der lediglich anzusetzenden Betriebsge-
fahr getragen werde, ferner dass richtigerweise ein nicht „fest-
stellbares Verschulden des Fahrenden in aller Regel zum Nach-
teil des/der Türöffners/in … ausfallen dürfte“ (Hinweisbeschluss 
vom 13. Februar 2018). Dies steht im Widerspruch zu der Ein-
schätzung des Verfassungsgerichts, das erhebliche Anhalts-
punkte für das Bedürfnis einer Entscheidung des Berufungsge-
richts im Sinne von § 511 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ZPO sah. Da die 
Voraussetzungen des § 522 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO spiegel-
bildlich formuliert sind, hätte sich das Landgericht zumindest 
mit der Argumentation des Verfassungsgerichts zur Abweichung 
von einer Entscheidung des OLG Frankfurt auseinandersetzen 
müssen.

C.

Der Beschluss des Landgerichts Cottbus ist hiernach aufzuhe-
ben; die Sache selbst ist an das Landgericht zurückzuverweisen, 
§ 50 Abs. 3 VerfGGBbg. 

Die Entscheidung über die Auslagenerstattung beruht auf § 32 
Abs. 7 Satz 1 VerfGGBbg. 

Der Gegenstandswert ist nach § 33 Abs. 1, § 37 Abs. 2 Satz 2 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz entsprechend der bisher stän-
digen Praxis des Gerichts in erfolgreichen Verfahren über Indi-
vidualverfassungsbeschwerden gegen Gerichtsentscheidungen 
auf 10.000,00 Euro festzusetzen. 

D.

Der Beschluss ist einstimmig ergangen. Er ist unanfechtbar.

b. Die Voraussetzungen eines solchen verfassungsrechtlich re-
levanten Begründungsdefizits liegen hier vor. 

Denn der Zurückweisungsbeschluss war nicht anfechtbar und 
hat damit den Weg zur Revision versperrt. Nach § 522 Abs. 3 
ZPO wäre er wie ein die Berufung zurückweisendes Urteil, in 
dem die Revision nicht zugelassen wurde, anfechtbar, d. h. mit 
einer Nichtzulassungsbeschwerde nach § 544 ZPO (eingehend 
BGH, Beschluss vom 19. März 2019 – XI ZR 50/18 –, Rn. 12 
ff., juris). Diese war jedoch hier mangels eines 20.000,00 Euro 
übersteigenden Beschwerdewertes nicht eröffnet (§ 26 Nr. 8 
EGZPO). Hingegen hätte eine Entscheidung in Form eines Ur-
teils die Zulassung der Revision durch das Landgericht ermög-
licht.

Hier verletzt die Berufungszurückweisung durch Beschluss oh-
ne Auseinandersetzung mit der Möglichkeit eines Vorliegens 
von Divergenz nach diesen Grundsätzen den Anspruch der Be-
schwerdeführerin auf effektiven Rechtsschutz. 

Das Berufungsgericht soll die Berufung unverzüglich zurück-
weisen, wenn es gemäß § 522 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO neben 
anderen Voraussetzungen davon überzeugt ist, dass die Fortbil-
dung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung eine Entscheidung des Berufungsgerichts nicht er-
fordert. 

Die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordert ei-
ne Entscheidung des Berufungsgerichts dann, wenn Divergenz 
besteht, d. h. in einer entscheidungserheblichen Frage von einer 
Entscheidung insbesondere eines höherrangigen Gerichts abge-
wichen wird (vgl. Beschluss vom 17. Februar 2017 – VfGBbg 
97/15 –, https://verfassungsgericht.brandenburg.de, zum ent-
sprechenden § 511 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ZPO, m. w. N.). Eine 
solche Abweichung liegt insbesondere dann vor, wenn die an-
zufechtende Entscheidung dieselbe Rechtsfrage anders beant-
wortet als die Vergleichsentscheidung des höherrangigen Ge-
richts, mithin einen Rechtssatz aufstellt, der von einem die 
Entscheidung tragenden Rechtssatz der Vergleichsentscheidung 
abweicht, und auf dieser Abweichung beruht (Beschluss vom 
17. Februar 2017 – VfGBbg 97/15 –, m. w. N.).

Das Landgericht hat als Ausgangspunkt für die Abwägung der 
Verursachungsbeiträge der Unfallbeteiligten einen Anscheins-
beweis zu Lasten der Beschwerdeführerin genommen, ein kon-
kretes Verschulden im Anschluss an die Feststellungen des 
Amtsgerichts verneint und damit lediglich die Betriebsgefahr 
des Fahrzeugs des Unfallbeteiligten zu dessen Lasten angesetzt. 
Damit liegt eine Abweichung von einem abstrakten Rechtssatz 
des Oberlandesgerichts Frankfurt, das als Ausgangspunkt gleich-
wertige Verursachungsbeiträge der Beteiligten ansetzte, ebenso 
nahe wie durch das erstinstanzliche Urteil (dazu ausführlich 
Beschluss vom 17. Februar 2017 – VfGBbg 97/15 –, https://
verfassungsgericht.brandenburg.de). 

Zwar war das Landgericht an die Ausführungen des Verfassungs-
gerichts in diesem Beschluss zu den Voraussetzungen der „Si-
cherung einer einheitlichen Rechtsprechung“ nicht unmittelbar 
gebunden. Auch ist ein Berufungsgericht grundsätzlich nicht 
daran gehindert, die Voraussetzungen des § 522 Abs. 2 Satz 1 
ZPO zu bejahen, wenn es die Frage der grundsätzlichen Bedeu-
tung anders beurteilt als das erstinstanzliche Gericht (BT-Drs. 
14/4722, 97 rechte Spalte; Rimmelspacher, in: MüKo ZPO,  
5. Auflage 2016, § 522 Rn. 23). 
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